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Gemeindeförderungen 
Studentenförderung (Regelung gültig ab 01.01.2020) 

 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.11.2019 die Förderung von Studentinnen und Studenten 

unter folgenden Voraussetzungen beschlossen: 
 

1. Durchgehender Hauptwohnsitz der Studentin/des Studenten in der Marktgemeinde Stallhofen 

während des Sommer- und Wintersemesters (gem. § 52(1) Universitätengesetz) 

2. Vorlage der Inskriptionsbestätigungen für das Sommer- und Wintersemester 

3. Höchstalter: 26 Jahre 
 

Förderhöhe: € 300,00 pro Jahr 
 

Achtung: Die Studentenförderung wird immer nur am Ende des Sommersemesters ausbe-

zahlt (Anfang Oktober). 
 

Ausnahme: Wenn die Studentin/der Student nur für ein Sommer-/Wintersemester studiert, 

kann nach Vorlage der Unterlagen die Hälfte der Förderung (d.h. € 150,00) auch 

während des Jahres ausbezahlt werden. 
 

Angaben zum Förderungswerber 

 

Familienname     

Vorname    Akad. Grad 

Geburtsdatum      

Adresse, HausNr.     

PLZ, Ort     

Telefon     

E-Mail     

IBAN     

 

Förderkriterien 

 

Das Ansuchen ist spätestens bis 30. November für das vorangegangene Winter- bzw. Sommersemes-

ter einzureichen, danach kann keine Förderung mehr ausbezahlt werden.  

Beispiel: Wintersemester 2022/23 und Sommersemester 2023 ist bis zum 30.11.2023 einzureichen. 

 

Erforderliche Unterlagen 

 

1. Inskriptionsbestätigung für das jeweilige Sommer-/Wintersemester 

2. Generell gem. § 52(1) Universitätsgesetz gilt: Studienjahr beginnt am 1. Oktober und endet 

am 30. September des Folgejahres: Wintersemester (01.10. – 28/29.02. d. Folgejahres)

 Sommersemester (01.03. – 30.09.) 

3. Bei abweichendem Zeitraum erfolgt eine individuelle Überprüfung der Gemeinde. 
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Datum und Unterschrift 
o Erklärung: Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir darüber in Kenntnis gesetzt wurde(n), dass generell kein Rechtsanspruch auf Gewährung 

der beantragten Förderung besteht. Die Leistung beruht auf Freiwilligkeit und kann je nach Finanzkraft der Gemeinde auch abgelehnt 
oder verzögert ausbezahlt werden. 

   

  

Datum Unterschrift der/des Antragssteller/in 

Datenschutz: 

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen bekannt gegebenen Daten automationsunterstützt verarbeitet werden. Details zu    

Zweck und rechtlicher Grundlage der Verarbeitung, Dauer der Speicherung, Rechten in Bezug auf die Verarbeitung der per 

sonenbezogenen Daten sowie Informationen über die Ansprechperson der Marktgemeinde Stallhofen zu allen datenschutz-

rechtlichen Belangen finden Sie unter www.stallhofen.gv.at/datenschutz/. 

 

 

Von der Gemeinde auszufüllen 

Steuer Nr.: _______________________             Eingang: 

Geprüft am:  _______________________ 

Unterschrift: _______________________ 

Auszahlungs-Anordnung Haushaltsjahr: _______________________ 

 Die Gemeindekasse wird angewiesen, den Betrag von  

 € _______________ auszuzahlen/anzuweisen. 

Der Bürgermeister:       Der Gemeindekassier: 

 

Datum: _______________________ 


